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„auf den Tisch“, wird aber 

bislang noch ausgeklammert, 

ebenso wie im gerade vom 

Bundesumweltministerium 

präsentierten Nationalen Ent-

sorgungsprogramm (NaPro). 

Es wäre auch im Interesse des 

Auftraggebers, der Abfallwirt-

schaftgesellschaft des Neckar-

Odenwaldkreises, seiner Be-

schäftigten sowie der Bevöl-

kerung gewesen, wenn das 

Öko-Institut e.V. diese über die 

bekannten Unklarheiten, Unsi-

cherheiten, verschiedenen Risi-

kobeurteilungen sowie frag-

würdige Annahmen bei der 

Freigaberegelung aufgeklärt 

hätte. Das hat es aber nicht. 

Hier stellt sich zudem die Fra-

ge, wer befugt ist, über die 

Höhe einer zu akzeptierende 

Zahl von Menschenopfern zu 

befinden. Wissenschaftliche 

Kriterien für eine Abwägung 

gibt es dazu nicht. Und kein 

Parlament hat bisher über ei-

nen derartigen Beschluß nach-

gedacht. Wer zudem dem Ver-

sprechen glaubt, diese Men-

schenopfer würden im „Rau-

schen der Statistik“ unterge-

hen und nicht nachweisbar 

sein, dürfte sich getäuscht se-

hen. Erinnert sei an den viel-

fachen Nachweis von Verän-

derungen im Geschlechterver-

hältnis Neugeborener, dem Phä-

nomen der „Verlorenen Mäd-

chen“ als Indikator für gene-

tische Einflüsse von als gering 

angesehenen Strahlenbelastun-

gen in der Umgebung von 

Atomanlagen und sogar durch 

die natürliche Hintergrundstrah-

lung.20  

Thomas Dersee 
Dr. Werner Neumann  

 

 

                                                  
20 vergl. zuletzt u.a. 
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In Thüringen spricht man 

wieder von Altstandorten des 

Uranbergbaus. Nachdem in 

den letzten Jahren eine Ver-

niedlichung als ungefährliche 

Hinterlassenschaften des Uran-

bergbaus seitens der Fachäm-

ter und -ministerien üblich 

war, gab es mit der Neuaus-

richtung unter Regie der grü-

nen Landesministerin Anja 

Siegesmund Hoffnungen auf 

einen Paradigmenwechsel. Die 

neue Dreierkoalition Grüne/Lin-

ke/SPD vereinbarte die Neu-

bewertung der radiologischen 

Altlasten des DDR-Uranberg-

baus. Allerdings lief diese be-

reits seit drei Jahren, zurück-

zuführen in erster Linie auf 

das jahrelange Drängen des 

Kirchlichen Umweltkreises 

Ronneburg. Da sich aber das 

einfache Freimessen von Alt-

lasten durch bzw. beim Thü-

ringer Landesbergamt (TLBA) 

als Standard-Programm der 

Problemlösung bzw. -verdrän-

gung herausstellte, konnte nur 

eine politische Wende in Thü-

ringen eine Veränderung in 

der Herangehensweise bewir-

ken. Zu dieser kam es be-

kanntlich 2014 plötzlich und 

unvermutet. Anlass für den 

Umweltkreis, erneut aktiv zu 

werden und mit mehreren 

Schreiben an das neu konstitu-

ierte TMUEN1 auf die The-

matik aufmerksam zu machen. 

Eine aktuelle Altlast wurde 

mit Hilfe des Bundestagsabge-

ordneten Ralph Lenkert durch 

den Umweltkreis so aufberei-

tet, dass ein Überprüfungsver-

fahren auf den Weg gekom-

men ist, das von der bisheri-

gen   verborgenen  Praxis   des 
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licher Umweltkreis Ronneburg, 

franklange44@web.de 
1 Thüringer Ministerium für Um-

weltschutz, Energie und Natur-

schutz 

TLBA abweicht. Nach Ablauf 

des Verfahrens wird der Um-

weltkreis hierüber gern öffent-

lich berichten. 

Inzwischen sind 23 Objektbe-

gehungen des TLBA im Thü-

ringer Wald und Schieferge-

birge abgeschlossen, circa 50 

sollen noch im ostthüringer 

Raum erfolgen. Die Ministe-

rin des TMUEN selbst teilte 

uns dazu mit: „Die dort ermit-

telten Expositionen liegen bei 

maximal 0,1 mSv/a und unter-

schreiten damit den Richtwert 

von 1 mSv/a deutlich. Im Er-

gebnis dieser radiologischen 

Neubewertung wurde festge-

stellt, dass bei keinem dieser 

untersuchten Objekte die der-

zeitige Nutzung (überwiegend 

forstwirtschaftlich) aus radio-

logischen Gründen einge-

schränkt werden muss. Diese 

Informationen wurden den be-

troffenen Kommunen als Trä-

ger öffentlicher Belange zur 

Verfügung gestellt.“ [1] Bis-

her erhielten Kommunen bzw. 

Eigentümer solcher Flächen 

Auskünfte bestenfalls auf An-

frage. Trotzdem ist eine sol-

che als „Neubewertung“ de-

klarierte  Aussage gefährlich, 

suggeriert sie doch absolute 

übergroße Sicherheit und lässt 

dabei das radioaktive Potential 

an Ort und Stelle nach wie vor 

völlig außer Acht. 

Bei den genannten 1 Millisie-

vert pro Jahr (mSv/a) handelt 

es sich nach Paragraph 46 der 

Strahlenschutzverordnung (§ 

46 StrlSchV) um den Grenz-

wert der effektiven Dosis 

durch Strahlenexposition für 

Einzelpersonen der Bevölke-

rung bei Tätigkeiten nach § 2 

Abs. 1 Nr. (1). Die Anwen-

dung als Richtwert durch die 

Mitarbeiter des Landesberg-

amtes lässt auf die Nutzung 

der „Berechnungsgrundlagen 

zur Ermittlung der Strahlen-

exposition infolge bergbaube-

dingte Umweltradioaktivität 

(Berechnungsgrundlagen – 

Bergbau)“ aus dem Jahre 2010 

schließen. Diese wiederum 

„(…) beschränken sich auf die 

Angabe von Verfahren zur 

Berechnung der bergbaube-

dingten Strahlenexposition. 

Sie enthalten keine materiel-

len Strahlenschutzanforderun-

gen wie z.B. Regelungen zu 

Sanierungszielen oder Anga-

ben, unter welchen Vorausset-

zungen Sanierungsmaßnahmen 

gerechtfertigt oder nicht ge-

rechtfertigt sind.“ [2] Daher 

sind die Berechnungsgrundla-

gen für die radiologische Neu-

bewertung von Altstandorten 

des Uranbergbaus ungeeignet, 

es sei denn neue Aktivitäten 

zum Beispiel bei erneutem 

Bergbau oder besser im Rah-

men von Sanierungen würden 

stattfinden. Deren Auswirkun-

gen würden mit den Berech-

nungsgrundlagen Bergbau 

festzustellen sein. 

Die fehlenden gesetzlichen 

Vorgaben zum Umgang mit 

den radioaktiven Hinterlassen-

schaften des Uranbergbaus 

sind unstrittig und bedürfen 

einer sinnvollen Regelung. 

Dazu gehört die Anwendung 

der vom Kirchlichen Umwelt-

kreis übrigens gemeinsam mit 

der heutigen Umweltministe-

rin in der Vergangenheit 

mehrfach kritisierten 1 mSv/a-

Regelung nicht. Daher sollte 

der Fortgang der laufenden 

Bewertung der Altstandorte 

des Uranbergbaus in jetziger 

Form umgehend gestoppt 

werden. Diese Bewertungen 

fallen in ihrer Handhabung 

sogar hinter die bei der Erstel-

lung des Altlastenkatasters 

angewandten Betrachtungs-

weise zurück. Die Mitarbeiter 

von Ministerium und Landes-

bergamt rühmen bei dieser ra-

diologischen „Neubewertung“ 

ihre konservative Herange-

hensweise. Beispiel: Die zum 

Ansatz gebrachten Aufent-

haltszeiten werden im Sinne 

von Abenteuerspielplätzen mit 

1000 Stunden Jahresaufent-

haltszeiten festgelegt. Die bei 
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einer Begehung aufgenomme-

nen Stichproben zur γ-Strah-

lung werden dann zu Strah-

lenexpositionen zusammenge-

rechnet, die maximal ein 

Zehntel der zulässigen Jahres-

dosen ergeben. Diese Argu-

mentationslinie gibt es seit 

Jahrzehnten, nur wären da-

durch über 80 Prozent der 

Wismutflächen keiner Sanie-

rung zugegangen und das ra-

dioaktiv vor Ort lagernde Ma-

terial wird weiter ignoriert.  

Es ist höchste Zeit, die Alt-

standorte tatsächlichen radio-

logischen Neubewertungen 

zuzuführen und einen die Zu-

kunft sichernden Umgang mit 

ihnen auf den Weg zu bringen. 

Aus Sicht des Umweltkreises 

sind folgende Schwerpunkt-

aufgaben für die Thüringer 

Landesregierung maßgeblich: 

 Die Bewertung der Altlas-

ten sollte in Fortführung der 

im Bergbaualtlastenkataster 

(A.LAS.KA) herausgearbeite-

ten Algorithmen und Schwer-

punkte erfolgen und das tat-

sächlich vorhandene Belas-

tungspotential der (meist un-

zureichend abgedeckten) Hal-

den, Schurfe und Absetzbe-

cken erfassen. 

 Es ist seitens der Landes-

regierung eine gesetzliche Ini-

tiative auf Bundes- und gege-

benenfalls Landesebene erfor-

derlich, die angemessene Be-

wertungen von und einen 

langfristig gesicherten Um-

gang mit Uranbergbau-Alt-

standorten zulassen. 

 Der Ansatz des 1,0 mSv/a-

Grenzwertes nach StrlSchV 

als Bewertungsmaßstab ist 

ungeeignet. Er führt nicht zu 

Neu-, sondern zu Abwertun-

gen der bisherigen Einord-

nung im Altlastenkataster. Der 

Wertungsmaßstab muss den 

radioaktiven Potentialen und 

deren Auswirkungen auf Luft- 

und Wasserpfad der unmittel-

baren Umgebung gerecht wer-

den. Insofern benötigen die 

bisher bearbeiteten 23 Objekte 

eine nochmalige erweiterte 

Bearbeitung. 

 Bisher unterliegen die Alt-

laststandorte des Uranberg-

baus keinerlei messtechni-

schen Kontrollen oder einer 

gewissen Überwachungskon-

tinuität; ein modifiziertes Mo-

nitoring, das insbesondere den 

Wasserpfad berücksichtigt, ist 

erforderlich. 

 Die Übergabepraxis der 

Altlaststandorte des Uranberg-

baus vor 1990 berücksichtigte 

nur Belange des Bergbaus zu 

Ungunsten der Nachnutzer 

beziehungsweise der Allge-

meinheit und hält keinen 

rechtstaatlichen Grundsätzen 

stand. Die radioaktiven Poten-

tiale erfuhren keine ausrei-

chende Bewertung und meist 

unzureichende Sicherungen. 

Hier sind juristische Schritte 

seitens der Landesregierung 

erforderlich, die den Verursa-

cher beziehungsweise dessen 

Rechtsnachfolger wieder in 

die Pflicht nehmen. 

 Mit dem Bundeswirt-

schaftsministerium ist nach 

sächsischem Vorbild eine 

Vereinbarung zu erzielen, die 

mögliche Sanierungsaufwen-

dungen mindestens paritätisch 

sicherstellt. Nach dem Wis-

mutgesetz von 1991 konnten 

für diejenigen Hinterlassen-

schaften des Uranerzbergbaus 

der SAG/SDAG Wismut, die 

1990 nicht dem Unternehmen 

zugeordnet wurden, keine 

Mittel für die Sanierung zur 

Verfügung gestellt werden. 

Damit wurden für die Sanie-

rung eines Großteils der Hin-

terlassenschaften aus dem 

Uranerzbergbau der 1950er 

bis 1970er Jahre keine Mittel 

vom Bund bereitgestellt. Auch 

für den Freistaat Thüringen 

und die als Grundeigentümer 

eingetragenen Gemeinden, 

Landkreise, Gewerbebetriebe 

oder Privatpersonen besteht 

bekanntlich keine rechtliche 

Pflicht zur Sanierung. Hier ist 

endlich eine pragmatische Lö-

sung mit der Bundesregierung 

beziehungsweise deren zu-

ständigen Ministerien herbei-

zuführen. 

Bis dato hat sich das neue thü-

ringische Umweltministerium 

(TMUEN) zwar bewegt, dabei 

die eingefahrenen Wege der 

Ignoranz aber nicht verlassen. 

Noch nicht? 

 

 

1. Antwortschreiben der Minis-

terin Siegesmund vom 30.06.15 

an den Umweltkreis. 

2. Berechnungsgrundlagen 

Bergbau; BfS 2010, S. 2   

Nach Drucklegung der Strah-

lentelex-Ausgabe vom 6. Au-

gust 2015 (Nr. 686-687) mit 

dem Beitrag von Ralf Kusmierz 

zu den Freisetzungen von se-

kundärer Radioaktivität aus dem 

Transportbehälterlager Gorle-

ben (S. 1-2) teilte der darin zi-

tierte Hartmut Schulze mit, 

daß seine Folie 12 einen Schreib-

fehler aufweist: Die MCNP-Si-

mulationsrechnung habe tat-

sächlich 1,8·109 Becquerel 

Argon-41 pro Jahr (Bq/a Ar-

41) ergeben, nicht 2·1012. Und 

die (konservative) Annahme 

sei, daß dies alles auch abge-

leitet wird. Der Physiker 

Schulze ist Fachbereichsleiter 

Strahlenschutz im Werk Gor-

leben der Gesellschaft für 

Nuklear-Service mbH (GNS) 

und führt weiter aus: „Wie ich 

in Gartow erläutert hatte, ha-

ben wir stichprobenhaft, d. h. 

einmalig, Probenahmen und 

Messungen durchgeführt, um 

lediglich die Größenordnung 

der Aktivierung zu bestim-

men, was eine relativ hohe 

Unsicherheit mit sich bringt. 

Die Fragestellung für uns war, 

ob die heute mit modernen 

Verfahren gewonnenen Er-

gebnisse im Vergleich zu 

früheren Betrachtungen ggf. 

Anlass geben würden, solche 

Messungen dauerhaft zu eta-

blieren. Dies konnten wir klar 

verneinen, was ich auch in 

Gartow ausgesagt hatte. An-

stelle der Erzeugung von sta-

tistisch besser gesicherten 

Messdaten sind wir den kon-

servativen Weg gegangen und 

haben den jeweils höheren 

Wert, d. h. beim Ar-41 den 

Wert, der aus der MCNP-

Rechnung folgt, verwendet, 

obwohl dieser höhere Wert 

messtechnisch nicht nachge-

wiesen werden konnte. Die 

bei der Messung erreichte 

Nachweisgrenze liegt bei 

1,6·108 Bq/a, ist also geringer 

als das MCNP-Rechenergeb-

nis von 1,8·109 Bq/a. Dass das 

MCNP-Rechenergebnis von der 

Nachweisgrenze des Messver-

fahrens abweicht, ist aufgrund 

der Unsicherheiten bei einma-

liger Messung somit nicht ver-

wunderlich.“ (Anm. d. Red.) 

 

Das Transportbehälterlager Gorleben setzt in 
erheblichem Umfang Radioaktivität frei 
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